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EDITORIAL 
 
In Deutschland werden zahlreiche Betriebe 
umstrukturiert oder verkauft. Solche be-
trieblichen Veränderungen geschehen zum 
einen auf dem Wege, dass das wesentliche 
Betriebsvermögen an einen Externen veräu-
ßert wird oder auch konzernintern eine 
Verlagerung stattfindet. Die Arbeitsverhält-
nisse der davon betroffenen Arbeitnehmer 
sollen dadurch in ihrem Bestand nicht ver-
ändert werden. Aber: Der Arbeitnehmer hat 
ein berechtigtes Informationsinteresse, was 
mit seinem Betrieb geschieht. Diesem Inte-
resse hat der Gesetzgeber dadurch Rech-
nung getragen, dass er die Erteilung von 
Informationen obligatorisch macht. Dass 
dies nicht nur eine nebensächliche Angele-
genheit ist, soll dieser Newsletter deutlich 
machen, indem er in einem „Praxistipp“ die 
richtige Ausgestaltung der Information 
beschreibt. Eine Entscheidung des LAG 
Düsseldorf zeigt, dass eine falsche Informa-
tion auf Seiten des Veräußerers des Betrie-
bes zu erheblichen Schadensersatzforde-
rungen führen kann. Vom besonderen Inte-
resse ist auch eine nicht rechtskräftige Ent-
scheidung des LAG Frankfurt am Main, die 
die Einführung eines Code of Ethics unter 
bestimmten Voraussetzungen der Mitbe-
stimmung des Betriebsrats unterstellt.  

RECHTSPRECHUNG  
 
- Kündigungsschutz –  
 
Fristlose Kündigung wegen Surfens im 
Internet 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat laut 
einer Pressemitteilung mit Urteil vom 
31. Mai 2007 (2 AZR 200/06) erneut ent-
schieden, dass die private Nutzung des In-
ternets während der Arbeitszeit in schwer-
wiegenden Fällen auch ohne vorherige Ab-
mahnung eine verhaltensbedingte Kündi-
gung rechtfertigen kann. 

In dem entschiedenen Fall stand einem Bau-
leiter an seinem Arbeitsplatz ein PC mit 
Internetzugang zur Verfügung, den er nicht 
allein nutzte und für dessen Einsatz keiner-
lei Vorgaben bestanden. Nachdem sein 
Arbeitgeber festgestellt hatte, dass von dem 
PC aus mehr als zehn Mal Internetseiten mit 
vorwiegend erotischem oder pornografi-
schem Inhalt aufgerufen und dort Bilddatei-
en mit solchem Inhalt abgespeichert worden 
waren, kündigte der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis mit dem Bauleiter fristge-
recht, ohne diesen vorher abgemahnt zu 
haben. 

Zwar sah das BAG es noch nicht als erwie-
sen an, dass der Bauleiter tatsächlich das 

Internet in kündigungsrelevanter Weise 
während der Arbeitszeit genutzt hat und 
verwies den Rechtsstreit deshalb zur weite-
ren Sachverhaltsaufklärung zurück an das 
Landesarbeitsgericht (LAG). Das Gericht 
machte in seiner Urteilsbegründung jedoch 
bereits deutlich, dass eine private Internet-
nutzung während der Arbeitszeit durchaus 
eine erhebliche Verletzung der arbeitsver-
traglichen Pflichten darstellen kann. Ob 
diese Pflichtverletzung das für eine verhal-
tensbedingte Kündigung ohne vorherige 
Abmahnung erforderliche Gewicht habe, 
hänge unter anderem vom Ausmaß der da-
mit einhergehenden Versäumung bezahlter 
Arbeitszeit oder einer durch die Art der 
Nutzung herbeigeführten Gefahr der Ruf-
schädigung des Arbeitgebers ab, so das 
BAG. 

Grundsätzlich muss vor Ausspruch einer 
verhaltensbedingten Kündigung eine Ab-
mahnung ausgesprochen werden, um dem 
Arbeitnehmer einen unmissverständlichen 
Hinweis zu geben, dass bei künftigen 
gleichartigen Arbeitspflichtverletzungen der 
Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet 
ist. Bei besonders schwerwiegenden Ver-
tragsverletzungen durch den Arbeitnehmer 
kann eine Abmahnung jedoch ausnahms-
weise entbehrlich sein. 
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- Betriebsverfassungsrecht – 
 
Einführung eines „Code of Ethics“ und 
Mitbestimmung 

Unternehmen und deren Auftritt stehen 
häufig im Focus der Medien, wenn es zum 
Beispiel um Beziehungen zu Lieferanten 
(hier insbesondere Gegenleistungen für 
Auftragserteilung), gegenüber Kunden (Ge-
schenke an Entscheidungsträger bei Unter-
nehmen), Verhalten von Mitarbeitern unter-
einander (Mobbing, sexuelle Belästigung 
etc.) geht. Um in dieser Beziehung unlieb-
same Überraschungen zu vermeiden, grei-
fen insbesondere Großunternehmen gerne 
zu dem Mittel, durch einen so genannten 
„Code of Conduct“ (oder „Ethics“) Verhal-
tensregelungen für die Mitarbeiter unterein-
ander, zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
tern, gegenüber Kunden und Lieferanten 
sowie der Allgemeinheit festzulegen. Für 
die Einführung gelten in jedem einzelnen 
Land unterschiedliche Verfahrensregelun-
gen. In Deutschland stellt sich die Frage, ob 
und inwieweit dem Betriebsrat ein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Einführung eines 
solchen Codes zusteht. Insbesondere: Er-
streckt sich die Mitbestimmungspflicht nur 
auf einzelne Bestimmungen eines solchen 
Codes oder auf die Einführung des gesam-
ten Codes. Anknüpfungspunkt für die mög-
lichen Mitbestimmungsrechte des Betriebs-
rates ist dabei § 87 Abs. 1 Nr. 1 Betriebs-
verfassungsgesetz, der Fragen der Ordnung 
des Betriebes und des Verhaltens der Ar-
beitnehmer im Betrieb der Mitbestimmung 
unterwirft. Mit einem solchen Fall hatte sich 
das LAG Frankfurt am Main (5 TaBV 
31/06) in einem Beschluss vom 
18. Januar 2007 zu befassen. Der Code ei-
nes amerikanischen Unternehmens regelte 
in verschiedenen Abschnitten das Verhalten 
der Arbeitnehmer gegenüber Kunden, ein 
Benachteiligungsverbot von Mitarbeitern, 
die Geheimhaltungspflicht von Daten und 
den Schutz von Unternehmenseigentum. 
Insbesondere enthielt der Code eine Rege-
lung, wonach alle Mitarbeiter mutmaßliche 
Verstöße gegen den Code umgehend zu 

melden haben. Die Mitarbeiter wurden auf-
gefordert, im Fall eines Untersuchungsver-
fahrens „uneingeschränkt zu kooperieren“. 
Bei Nichterfüllung der Verpflichtungen 
nach dem Code wurde ein Disziplinarver-
fahren oder aber auch die Kündigung in 
Aussicht gestellt. 

Der Betriebsrat war der Auffassung, dass 
der gesamte Code der Mitbestimmung un-
terliege, die Arbeitgeberin – entsprechend 
einer vielfach in der Literatur geäußerten 
Auffassung – dass nur einzelne Bestim-
mungen des Codes, die Ordnung und Ver-
halten der Arbeitnehmer betreffen, keines-
falls jedoch alle Bestimmungen mitbestim-
mungspflichtig seien. Das LAG entschied 
(die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, da 
sie nun dem BAG vorliegt), dass aufgrund 
der allgemeinen Meldepflicht von Verstö-
ßen (so genannte „whistle-blower clause“) 
der gesamte Code der Mitbestimmung un-
terliege. Dabei handele es sich nicht nur um 
eine Konkretisierung der Arbeitsverpflich-
tung, die mitbestimmungsfrei sei, sondern 
generell um eine Regelung des Ordnungs-
verhaltens sämtlicher Mitarbeiter. Es werde 
nicht nur das Verhalten des Arbeitnehmer 
gegenüber dem Vorgesetzten geregelt, son-
dern auch das Verhalten der Mitarbeiter 
untereinander. Die Offenheit im Umgang 
miteinander, die Unbefangenheit des Zu-
sammenwirkens und Zusammenlebens in 
dem Betrieb werde durch die Mitteilungs-
pflicht im Kern getroffen. Auch eine allge-
meine Klausel, wonach örtlich geltendes 
Recht bzw. arbeitsvertragliche Regelungen 
vorrangig zu beachten seien, ändere an die-
sem Umstand nichts. Sollte diese Entschei-
dung vor dem BAG Bestand haben, so wird 
damit natürlich der Ambition manchen Un-
ternehmens, weltweit einheitliche Verhal-
tensmaßstäbe zu dokumentieren, ein Dämp-
fer versetzt, da in Deutschland aufgrund der 
Mitbestimmungsrechte dann eventuell ande-
re Regelungen gelten als in anderen Län-
dern.  
 

- Betriebsübergang – 
 
Wer nicht richtig informiert verliert: 
Schadensersatz wegen unvollständiger 
Information bei Betriebsübergang 

Arbeitsrechtliche Fallstricke im Zusam-
menhang mit Betriebsübergängen werden 
häufig unterschätzt. Viele Arbeitgeber sind 
sich der unangenehmen Folgen, die eine 
Nichtbeachtung der von Gesetz (§ 613a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) und Rechtspre-
chung vorgegebenen Regeln haben kann, 
nicht bewusst. 

Bei nicht ordnungsgemäßer Unterrichtung 
können die Arbeitnehmer dem Übergang 
ihres Arbeitsverhältnisses auf den neuen 
Arbeitgeber unter Umständen unbefristet 
(begrenzt durch eine Verwirkung) wider-
sprechen. Folge: Sie bleiben bei dem Ve-
räußerer beschäftigt. Anlass, bei diesem 
„anzuklopfen“, werden Arbeitnehmer zum 
Beispiel bei einer Insolvenz des neuen Ar-
beitgebers haben. 

Wie letztes Jahr am 8. August 2006 zu Las-
ten des Betriebsveräußerers vom LAG Düs-
seldorf (8 Sa 244/06 – noch nicht rechts-
kräftig) entschieden wurde, können sich 
Arbeitgeber sogar Schadensersatzansprü-
chen von nicht hinreichend informierten 
Arbeitnehmern ausgesetzt sehen. 

In dem entschiedenen Fall war das Gericht 
der Auffassung, dass der Arbeitnehmer 
darüber hätte informiert werden müssen, 
dass ihm im Falle des Übergangs seines 
Arbeitsverhältnisses Sozialplanansprüche 
entgehen. Dies hatte der Veräußerer ver-
säumt und wurde daher – der Betriebser-
werber war insolvent – dazu verurteilt, dem 
Arbeitnehmer einen mittleren fünfstelligen 
Eurobetrag als Schadensersatz wegen ent-
gangener Sozialplanabfindungen zu zahlen. 

Einen Anspruch aus dem Sozialplan selbst 
konnte der Arbeitnehmer nicht gegen den 
früheren Arbeitgeber geltend machen, da 
der Anspruch erst mit der durch den neuen 
Betriebsinhaber nach dem Betriebsübergang 
ausgesprochenen Kündigung entstanden 
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war; der Anspruch gegen den Veräußerer 
für vor dem Übergang entstandene Ver-
pflichtungen gemäß § 613a Abs. 2 S. 1 
BGB half dem Arbeitnehmer daher nicht 
weiter. Auch das Widerspruchsrecht selbst 
half im vorliegenden Fall nicht, da es sich 
um ein (wirksam) gekündigtes Arbeitsver-
hältnis handelte.  

Bei einem solchen Schadensersatzanspruch, 
so das LAG Düsseldorf, habe der betroffene 
Arbeitnehmer (lediglich) den Kausalzu-
sammenhang zwischen Pflichtverletzung 
und Schaden zu beweisen. Denn es sei ge-
mäß der „Vermutung aufklärungsgemäßen 
Verhaltens“ davon auszugehen, dass der 
Arbeitnehmer bei ausreichender Informati-
on seine eigenen Interessen in vernünftiger 
Weise gewahrt, sprich dem Übergang wi-
dersprochen hätte und somit in den Genuss 
der Sozialplanleistungen gekommen wäre.   

Das Gesetz sieht zwar als Rechtsfolge einer 
nicht ordnungsgemäßen Unterrichtung 
grundsätzlich nur vor, dass die einmonatige 
Widerspruchsfrist nicht zu Laufen beginnt. 
Da es sich bei der Informationspflicht je-
doch um eine „echte Rechtspflicht“ handele 
und nicht lediglich um eine Obliegenheit 
(zu deren Einhaltung der Arbeitgeber nicht 
verpflichte wäre, bei deren Nichtbeachtung 
aber die im Gesetz angeordneten Konse-
quenzen eintreten würden), können aus 
deren Verletzung auch Schadenersatzan-
sprüche nach den Regelungen des allgemei-
nen Schuldrechts entstehen, so das LAG 
Düsseldorf (vgl. zu den Informationspflich-
ten allgemein auch unseren Praxistipp). 

 
Strich durch die Gehaltsrechnung: Keine 
Beteiligung an Tariflohnerhöhung nach 
Betriebsübergang 

Mit Urteil vom 14. März 2007 (5 AZR 
791/05) wies das BAG die Klage eines Ar-
beitnehmers auf Gehaltserhöhung nach 
einem Betriebsübergang ab. 

Anlässlich eines geplanten Teilbetriebs-
überganges war zwischen der ursprüngli-
chen Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer 

arbeitsvertraglich vereinbart worden, dass 
für dessen Gehaltserhöhungen in der Zu-
kunft die gleichen Grundsätze wie für die 
übrige Belegschaft des Erwerberunterneh-
mens gelten sollten. In der Folgezeit ging 
das Arbeitsverhältnis auf den Betriebser-
werber über. 

Die Tarifgehälter im Erwerberbetrieb wur-
den nach dem Betriebsübergang um 2,5 % 
erhöht. Gleichzeitig wurde die wöchentliche 
Arbeitszeit tarifvertraglich von 39 auf 40 
Stunden angehoben. Der klagende Arbeit-
nehmer selbst war nicht Gewerkschaftsmit-
glied und arbeitete zu diesem Zeitpunkt 
bereits 40 Stunden/Woche.  

Mit seiner Klage begehrte er – unter Beru-
fung auf die vertraglich vereinbarte Gleich-
behandlung mit der übrigen Belegschaft – 
Beteiligung an der erfolgten Gehaltserhö-
hung und Zahlung der entsprechenden 
Lohndifferenz für insgesamt 27 Monate.  

Das Gericht bejahte einen Anspruch auf 
Gleichbehandlung, wies den Zahlungsan-
spruch jedoch mit der Begründung ab, dass 
hier schon gar keine Gehaltserhöhung er-
folgt sei. Eine solche liege nämlich nur bei 
einer Steigerung der Hauptleistungspflicht 
des Arbeitgebers bei gleichzeitig gleich 
bleibender oder sinkender Gegenleistung 
des Arbeitnehmers vor. Dies sei hier jedoch 
nicht gegeben, da die Erhöhung des Gehalts 
prozentual entsprechend der Erhöhung der 
Arbeitszeit erfolgte.  

Da somit tatsächlich schon keine Gehaltser-
höhung vorlag, konnte der Arbeitnehmer 
sich auch nicht auf die vertraglich verein-
barte Gleichbehandlung berufen. 

 

PRAXISTIPP 
 
Sorgfalt erforderlich bei der Information 
der Arbeitnehmer über Betriebsübergang! 

Das BAG hat mit seinem Urteil vom 
14. Dezember 2006 (8 AZR 763/05) die 
Anforderungen an den Inhalt der Informati-
on der Arbeitnehmer bei einem Betriebs-

übergang  im Anschluss an sein Urteil vom 
13. Juli 2006 (8 AZR 305/05) weiter erhöht.  

Das Gericht betont, dass die Arbeitnehmer 
so zu informieren sind, dass sie sich über 
die Person des Übernehmers und über die in 
§ 613a Abs. 5 BGB genannten Umstände 
ein Bild machen können. Die Arbeitnehmer 
sollen durch die Unterrichtung eine ausrei-
chende Wissensgrundlage für die Ausübung 
oder Nichtausübung ihres Widerspruchs-
rechts erhalten.  

Über die ausdrücklich in § 613a Abs. 5 
BGB genannten Informationen hinaus – 
nämlich  

• den Zeitpunkt oder geplanten Zeit-
punkt des Übergangs,  
• den Grund für den Übergang (ange-
geben werden müssen der Rechtsgrund (wie 
z.B. Kaufvertrag) sowie zumindest schlag-
wortartig die unternehmerischen Erwägun-
gen),  
• die rechtlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des Übergangs für die 
Arbeitnehmer (Hinweis auf den Eintritt des 
Erwerbers in das Arbeitsverhältnis, die Ge-
samtschuldnerschaft des Erwerbers und des 
Veräußerers sowie die anteilige Haftung, 
die kündigungsrechtliche Situation, die 
Anwendbarkeit bzw. Geltung von Tarifver-
trägen und Betriebsvereinbarungen auf 
normativer oder individualrechtlicher 
Grundlage) und  
• die hinsichtlich der Arbeitnehmer in 
Aussicht genommenen Maßnahmen (z.B. 
Weiterbildungsmaßnahmen, Abschluss 
eines Interessenausgleichs bzw. Sozial-
plans) 

müssen nach der neuesten Rechtsprechung 
auch 

• der Erwerber identifizierbar genannt 
werden (genaue Bezeichnung und Angabe 
der Anschrift) und  
• der Gegenstand des Betriebsüber-
gangs genau bezeichnet werden. 

Maßgeblich für den Inhalt ist der subjektive 
Kenntnisstand des Veräußerers und des 
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Erwerbers zum Zeitpunkt der Unterrich-
tung.  

Bei dem Schreiben darf es sich um ein 
Standardschreiben handeln. Eine individuel-
le Unterrichtung ist nicht erforderlich. Es 
genügt jedoch nicht eine bloße Wiederho-
lung des Gesetzeswortlauts. Vielmehr muss 
das Schreiben eine konkrete betriebsbezo-
gene Darstellung enthalten, wobei die Her-
ausforderung für den Arbeitgeber darin 
liegt, die Arbeitnehmer umfassend aber 
zugleich leicht verständlich über den Be-
triebsübergang zu informieren.  

Die Hinweise über die rechtlichen Folgen 
dürfen keine juristischen Fehler enthalten. 
Unzutreffende Darstellungen führen dazu, 
dass die Unterrichtung nicht als ordnungs-
gemäß gilt. Dies ist oftmals nicht ohne 
kompetente Hilfe eines Arbeitsrechtlers 
möglich: Die Weitergeltung von tarifver-
traglichen Bestimmungen und von Be-
triebsvereinbarungen oder die Rechtsfolgen 
für den Kündigungsschutz sind oftmals 
nicht leicht zu beantwortende Fragen.  

Wenn die Arbeitnehmer nicht oder nicht 
ordnungsgemäß informiert werden, beginnt 
die Widerspruchsfrist nicht zu laufen. 

Machen Sie es also unbedingt richtig. Schon 
scheinbare Nuancen können zur Fehlerhaf-
tigkeit führen, wie die nachfolgenden Bei-
spiele zeigen: 

• Falsch, weil missverständlich: „Der 
Erwerber hat sich verpflichtet, in die Rechte 
und Pflichten des Arbeitsverhältnisses ein-
zutreten.“ 
• Richtig: Der Erwerber tritt in die 
Rechte und Pflichten des Arbeitsverhältnis-
ses ein. Diese Rechtsfolge tritt kraft Geset-
zes ein und steht nicht im Belieben der Par-
teien. 
• Falsch, weil zumindest missverständ-
lich: „Der Veräußerer haftet für alle vor 
dem Betriebsübergang entstandenen und 
binnen eines Jahres nach dem Betriebsüber-
gang fällig werdenden Ansprüche gesamt-
schuldnerisch.“ (Anm.: Könnte so verstan-

den werden, dass der Veräußerer voll haf-
tet.) 
• Richtig: Der Veräußerer haftet als 
Gesamtschuldner für alle vor dem Betriebs-
übergang entstandenen und binnen eines 
Jahres nach dem Betriebsübergang fällig 
werdenden Ansprüche anteilsmäßig ent-
sprechend dem im Übergangszeitpunkt 
abgelaufenen Bemessungszeitraum.  

Bei der Formulierung des Unterrichtungs-
schreibens sind einige Hürden zu überwin-
den. Fehler bergen insbesondere für den 
Veräußerer langfristige Risiken, da Arbeit-
nehmer lange nach dem Betriebsübergang 
noch widersprechen können. Schadenser-
satzansprüche der Arbeitnehmer können 
sowohl gegen den Veräußerer als auch ge-
gen den Erwerber bestehen. 

 

BLICK NACH SCHWEDEN  
 
Neuerungen für befristete Arbeitsverhält-
nisse im schwedischen Anstellungsschutz-
gesetz seit 1. Juli 2007  

Seit dem 1. Juli 2007 gelten im schwedi-
schen Anstellungsschutzgesetz neue Rege-
lungen zur Befristung von Arbeitsverhält-
nissen. Nunmehr gibt es vier mögliche Be-
fristungsgründe:  

• die so genannte „allgemeine Befris-
tung“ bis zu einer Dauer von zwei Jahren,  
• zur Vertretung eines anderen Arbeit-
nehmers,  
• wenn der Arbeitnehmer das 67. Le-
bensjahr erreicht hat und  
• bei Saisonarbeit.  

Die „allgemeine Befristung“ ersetzt die 
meisten bis zum 30. Juni 2007 geltenden 
Befristungsgründe und ist eine bedeutende 
Änderung, da keine wichtigen Gründe mehr 
für diese Befristung vorliegen müssen. 
Wenn ein Arbeitnehmer jedoch bei demsel-
ben Arbeitgeber während eines Fünfjahres-
zeitraumes mit „allgemeiner Befristung“ 
oder Vertretungsbefristung länger als zu-
sammengerechnet zwei Jahre beschäftigt 
war, geht das befristete Arbeitsverhältnis 

automatisch in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis über. Bisher galt diese Konvertie-
rungsregel nur für Vertretungsbefristungen, 
die drei Jahre während eines Fünfjahreszeit-
raumes überschritten. Während desselben 
Fünfjahreszeitraumes kann man nun ver-
schiedene Befristungsformen, z.B. erst eine 
Vertretungsbefristung über zwei Jahre und 
danach eine „allgemeine Befristung“ für 
weitere zwei Jahre, kombinieren, ohne dass 
das Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übergeht. Dies setzt je-
doch voraus, dass es sich wirklich um eine 
echte Vertretung handelt. Das Probearbeits-
verhältnis, die Saisonarbeit und die befriste-
te Anstellung nach Erreichen des 67. Le-
bensjahres unterliegen nicht der Konvertie-
rungsregel. Bei Vertretungsbefristungen gilt 
sie für Arbeitsverhältnisse, die ab dem 
1. Januar 2008 geschlossen werden. 

Hinweis: Falls Sie Informationen auch über 
weitere Änderungen im schwedischen Kün-
digungsrecht wünschen, lassen Sie uns dies 
bitte wissen. 

 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS  
 
Vortrag AGG Aktuell  

Am 27. August 2007 wollen wir gemeinsam 
mit der IHK Offenbach a.M. eine Veranstal-
tung zum Thema „Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz – Ein Jahr in der betriebli-
chen Praxis“ durchführen. Dabei soll erste 
gerichtliche Entscheidungen und Erfahrun-
gen aus Unternehmen diskutiert werden. 

Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr, 
in den Räumen der IHK Offenbach a.M., 
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach 
a.M. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Ihre 
Anmeldung können Sie direkt an uns rich-
ten.  


